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Arbeitsversion

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die direkten 
Kantonssteuern

vom ...

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):

Neu: –
Geändert: 631.1
Aufgehoben: –

Der [Autor]

Nach  Einsicht  in  die  Botschaft  2020-DFIN-xx  des  Staatsrats  vom 
xx.xx.2020;

auf Antrag dieser Behörde

beschliesst:

I.

Der Erlass SGF 631.1 (Gesetz über die direkten Kantonssteuern (DStG), vom 
06.06.2000) wird wie folgt geändert:

Art.  34 Abs. 3 (geändert)

3 Von den Einkünften werden abgezogen die nachgewiesenen Kosten, jedoch 
höchstens 10'100 Franken, für die Drittbetreuung jedes Kindes, das das 14. 
Altersjahr noch nicht vollendet hat und mit der steuerpflichtigen Person, die 
für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, soweit diese Kosten in 
direktem  kausalem  Zusammenhang  mit  der  Erwerbstätigkeit,  Ausbildung 
oder Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen Person stehen.
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Art.  36 Abs. 2
2 Zusätzlich werden abgezogen:

a) (geändert) ein Betrag von 4000 Franken für jede steuerpflichtige Person 
ohne Unterhaltslast, mit Ausnahme der Empfänger von AHV/IV-Leis-
tungen,  deren  Einkommen,  nach  Abzug der  Beträge  nach  Absatz  1, 
20'000 Franken nicht übersteigt. Der Abzug wird für jedes zusätzliche 
Einkommen von 1000 Franken um 200 Franken gekürzt;

Art.  61 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)

1 Für Verheiratete, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, so-
wie für verwitwete, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebende, geschiedene 
und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen 
Personen  im  gleichen  Haushalt  zusammenleben  und  deren  Unterhalt  zur 
Hauptsache  bestreiten,  wird  ein  Betrag  von  105'000  Franken  abgezogen, 
wenn  das  Reinvermögen  125'000 Franken  nicht  übersteigt.  Dieser  Abzug 
wird  für  jedes  zusätzliche  Reinvermögen  von 35'000  Franken  um 20'000 
Franken gekürzt.
2 Für alleinstehende Personen wird ein Betrag von 55'000 Franken abgezo-
gen, wenn das Reinvermögen 75'000 Franken nicht übersteigt. Dieser Abzug 
wird  für  jedes  zusätzliche  Reinvermögen  von 25'000  Franken  um 10'000 
Franken gekürzt.

Art.  62 Abs. 1 (aufgehoben), Abs. 1a (neu), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu)

1 Aufgehoben
1a Die  Vermögenssteuer  wird  gemäss  nachstehender  Abstufung  berechnet, 
wobei sich der Steuersatz nach dem gesamten steuerbaren Vermögen richtet:

a) für die erste Vermögenstranche bis 50'000 Franken: 0,5 ‰

b) für die Vermögenstranche von 50'001 bis 100'000 
Franken: 1,1 ‰

c) für die Vermögenstranche von 100'001 bis 200'000 
Franken: 1,8 ‰

d) für die Vermögenstranche von 200'001 bis 400'000 
Franken: 2,5 ‰

e) für die Vermögenstranche von 400'001 bis 700'000 
Franken: 3,1 ‰

f) für die Vermögenstranche von 700'001 bis 1'000'000 
Franken: 3,5 ‰

g) für die Vermögenstranche von 1'000'000 bis 1'200'000 
Franken: 3,7 ‰

2



 ASF ...

h) für die Vermögensbeträge über 1'200'000 Franken:‰ 2,9 ‰
2 Vermögensbruchteile werden auf den nächst tieferen Betrag von 1000 Fran-
ken abgerundet.
3 Der nach Absatz 1 ermittelte mittlere Steuersatz wird um 40 % herabgesetzt 
für den Anteil am Privatvermögen entsprechend den Beteiligungsrechten am 
Aktien-  oder Gesellschaftskapital  einer  Schweizer  Kapitalgesellschaft  oder 
Genossenschaft, deren Wertschriften nicht börsenkotiert sind oder regelmäs-
sig ausserbörslich gehandelt werden.

Art.  71 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)

Der Quellensteuer unterworfene Arbeitnehmer (Artikelüberschrift geändert)

1 Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die in der Schweiz jedoch 
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt  haben, unterliegen für ihr Ein-
kommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit einer Quellensteuer. Davon 
ausgenommen sind Einkommen, die der Besteuerung im vereinfachten Ab-
rechnungsverfahren nach Artikel 38a unterstehen.
2 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, unterlie-
gen nicht der Quellensteuer, wenn einer der Ehegatten das Schweizer Bürger-
recht oder die Niederlassungsbewilligung besitzt.

Art.  72 Abs. 2, Abs. 3 (aufgehoben)

2 Steuerbar sind insbesondere:

a) (geändert) die Einkommen aus unselbstständiger  Erwerbstätigkeit  nach 
Artikel 71 Abs. 1, die Nebeneinkünfte wie geldwerte Vorteile aus Mit-
arbeiterbeteiligungen  sowie  Naturalleistungen,  nicht  jedoch  die  vom 
Arbeitgeber getragenen Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiter-
bildung nach Artikel 18 Abs. 1bis;

b) (geändert) die Ersatzeinkünfte.
3 Aufgehoben

Art.  73 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (neu), 
Abs. 5 (neu)

Quellensteuerabzug (Artikelüberschrift geändert)

1 Der Quellensteuerabzug wird auf der Grundlage der für die Einkommens-
steuer natürlicher Personen geltenden Steuertarife festgesetzt; er gilt für die 
Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern sowie für die direkte Bundessteuer.
2 Die  Gemeinde-  und  Kirchensteuern  entsprechen  der  durchschnittlichen 
Steuerbelastung  der  Gemeinden  und  Pfarreien  (Kirchgemeinden)  des 
Kantons; es werden im ganzen Kanton dieselben Tarife angewandt.
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3 Der  Quellensteuerabzug  für  die  in  rechtlich  und tatsächlich  ungetrennter 
Ehe lebenden Ehegatten, die beide erwerbstätig sind, trägt ihrem Gesamtein-
kommen Rechnung.
4 Berufskosten,  Versicherungsprämien  sowie der  Abzug für  Familienlasten 
und bei  Erwerbstätigkeit  beider  Ehegatten werden pauschal berücksichtigt. 
Die Kantonale Steuerverwaltung veröffentlicht die Beträge der verschiedenen 
Pauschalen.
5 Der  Staatsrat  setzt  die  Quellensteuertarife  entsprechend den Grundsätzen 
nach den Absätzen 1-4 fest. Er bestimmt auch die Vorschriften in Einhaltung 
der Bestimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung nach Artikel 33 Abs. 
4 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der 
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden.

Art.  73a (neu)

Obligatorische nachträgliche ordentliche Veranlagung
1 Personen, die nach Artikel 71 der Quellensteuer unterliegen, werden nach-
träglich im ordentlichen Verfahren veranlagt, wenn:

a) ihr Bruttoeinkommen in einem Steuerjahr einen bestimmten Betrag er-
reicht oder übersteigt; oder

b) sie über Vermögen und Einkünfte verfügen, die nicht der Quellensteuer 
unterliegen.

2 Der Betrag nach Abs. 1 Bst. a wird vom Eidgenössischen Finanzdeparte-
ment festgelegt und vom Staatsrat übernommen.
3 Der nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterliegt auch, wer mit einer 
Person nach Absatz 1 in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt.
4 Personen mit Vermögen und Einkünften nach Absatz 1 Bst. b müssen das 
Formular für die Steuererklärung bis am 31. März des auf das Steuerjahr fol-
genden Jahres bei der zuständigen Behörde verlangen.
5 Die nachträgliche ordentliche Veranlagung gilt bis zum Ende der Quellen-
steuerpflicht.
6 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet.

Art.  73b (neu)

Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag
1 Personen, die nach Artikel 71 der Quellensteuer unterliegen und keine der 
Voraussetzungen  nach  Artikel  73a  Abs.1  erfüllen,  werden  auf  Antrag  hin 
nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt.
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2 Der Antrag erstreckt sich auch auf den Ehegatten, der mit dem Antragsteller 
in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt.
3 Er muss bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgenden Jahres einge-
reicht werden. Für Personen, die die Schweiz verlassen, endet die Frist für 
die Einreichung des Antrags im Zeitpunkt der Abmeldung.
4 Erfolgt keine nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag, so tritt die 
Quellensteuer an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden 
Kantons-,  Gemeinde-  und  Kirchensteuer  sowie  direkten  Bundessteuer  auf 
dem Erwerbseinkommen.  Nachträglich  werden  keine  zusätzlichen  Abzüge 
gewährt. 
5 Artikel 73a, Abs. 5 und 6 ist anwendbar.

Art.  73c (neu)

Örtliche Zuständigkeit
1 Die Kantonale Steuerverwaltung ist für die Bearbeitung der nachträglichen 
ordentlichen Veranlagungen zuständig, wenn die steuerpflichtige Person am 
Ende der  Steuerperiode oder der  Steuerpflicht  im Kanton Freiburg steuer-
rechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt hatte.

Art.  74

Aufgehoben

Art.  75

Aufgehoben

Art.  76 Abs. 1, Abs. 2 (geändert), Abs. 4 (geändert)

1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung ist verpflichtet, sämtliche zur richti-
gen Steuererhebung notwendigen Massnahmen zu treffen, insbesondere:

e) Aufgehoben
2 Er muss den Quellensteuerabzug auch dann vornehmen, wenn die steuer-
pflichtige Person in einem anderen Kanton steuerpflichtig ist.
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4 Der Schuldner der steuerbaren Leistung erhält  für seine Mitwirkung eine 
Bezugsprovision von 1 2 % des gesamten Quellensteuerbetrags. Für Kapital-
leistungen beträgt die Bezugsprovision 1 % des gesamten Quellensteuerbe-
trags, jedoch höchstens 50 Franken pro Kapitalleistung. Der Staatsrat setzt 
den Provisionssatz und die Bezugsmodalitäten fest. Er kann die Bezugsprovi-
sion je nach dem vom Schuldner der steuerbaren Leistung gewählten Abrech-
nungsverfahren  abstufen.  Verletzt  der  Schuldner  der  steuerbaren  Leistung 
seine Verfahrenspflichten, so kann die Kantonale Steuerverwaltung die Be-
zugsprovision herabsetzen. Muss die Kantonale Steuerverwaltung eine Schät-
zung vornehmen, weil der Schuldner keine Abrechnung eingereicht hat, so 
entfällt die Bezugsprovision.

Art.  77

Aufgehoben

Art.  78

Aufgehoben

Abschnittsüberschrift nach Art. 78 (geändert)

3.2 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in 
der Schweiz sowie juristische Personen ohne Sitz oder tatsächliche Verwal-
tung in der Schweiz

Art.  79

Aufgehoben

Art.  80 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu)

Der Quellensteuer unterworfene Arbeitnehmer (Artikelüberschrift geändert)

1 Im Kanton unselbstständig erwerbstätige Grenzgänger sowie in der Schweiz 
erwerbstätige im Ausland wohnhafte Wochenaufenthalter und Kurzaufenthal-
ter unterliegen für ihr in der Schweiz erzieltes Einkommen aus dieser  Er-
werbstätigkeit sowie für die an dessen Stelle tretenden Ersatzeinkünfte der 
Quellensteuer nach den Artikeln 71 und 72. Davon ausgenommen sind Ein-
kommen, die der Besteuerung im vereinfachten Abrechnungsverfahren nach 
Artikel 38a unterstehen. 
2 Ebenfalls der Quellensteuer nach den Artikeln 71 und 72 unterworfen sind 
Arbeitnehmer, die für Arbeit im internationalen Verkehr an Bord eines Schif-
fes oder eines Luftfahrzeuges oder bei einem Transport auf der Strasse für 
diese Leistungen Lohn oder andere Vergütungen von einem Arbeitgeber mit 
Sitz oder Betriebsstätte im Kanton erhalten; davon ausgenommen bleibt die 
Besteuerung der Seeleute für Arbeit an Bord eines Hochseeschiffes.
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Art.  81 Abs. 3 (geändert)

3 Als Tageseinkünfte gelten die Bruttoeinkünfte, einschliesslich aller Zulagen 
und Nebenbezüge, nach Abzug der Gewinnungskosten. Diese betragen:

a) (neu) 50% der Bruttoeinkünfte bei Künstlern;

b) (neu) 20% der Bruttoeinkünfte bei Sportlern sowie Referenten.

Art.  82 Abs. 1 (geändert)

1 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsfüh-
rung:

... (Aufzählung unverändert)

unterliegen  für  die ihnen ausgerichteten  Tantiemen,  Sitzungsgelder,  festen 
Entschädigungen,  Mitarbeiterbeteiligungen  und ähnlichen  Vergütungen  ei-
nem Steuerabzug an der Quelle. Dies gilt auch, wenn diese Vergütungen ei-
nem Dritten zufliessen.

Art.  85

Aufgehoben

Art.  87 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (neu), Abs. 2 (aufgehoben)

1 Der Quellensteuerabzug tritt an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu 
veranlagenden Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern; er erhöht sich um 
die entsprechenden Sätze für die direkte Bundessteuer. Nachträglich werden 
keine zusätzlichen Abzüge gewährt.
3 Bei Zweiverdienerehepaaren kann eine Korrektur des steuersatzbestimmen-
den Erwerbseinkommens für den Ehegatten vorgesehen werden.
2 Aufgehoben

Art.  87a (neu)

Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag
1 Personen,  die nach Artikel  80 der  Quellensteuer  unterliegen,  können für 
jede Steuerperiode bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgenden Jahres 
eine nachträgliche ordentliche Veranlagung beantragen, wenn:

a) der überwiegende Teil ihrer weltweiten Einkünfte, einschliesslich der 
Einkünfte des Ehegatten, in der Schweiz steuerbar ist;

b) ihre Situation mit derjenigen einer in der Schweiz wohnhaften steuer-
pflichtigen Person vergleichbar ist; oder

c) eine solche Veranlagung erforderlich ist, um Abzüge geltend zu ma-
chen, die in einem Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehen sind.
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2 Die Kantonale Steuerverwaltung ist zuständig für die Bearbeitung der An-
träge auf nachträgliche ordentliche Veranlagung:

a) für im Ausland wohnhafte Arbeitnehmer: wenn sie am Ende der Steuer-
periode oder der Steuerpflicht im Kanton erwerbstätig waren;

b) für Wochenaufenthalter: wenn sie am Ende der Steuerperiode oder der 
Steuerpflicht im Kanton Wochenaufenthalt hatten.

3 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet. 
4 Der Staatsrat erlässt die Ausführungsbestimmungen gestützt auf die Verord-
nung des Eidgenössischen Finanzdepartements.

Art.  87b (neu)

Nachträgliche ordentliche Veranlagung von Amtes wegen
1 Nach den vom Eidgenössischen Finanzdepartement festgelegten Vorausset-
zungen kann die Kantonale Steuerverwaltung bei stossenden Verhältnissen, 
insbesondere betreffend die im Quellensteuersatz einberechneten Pauschalab-
züge, von Amtes wegen eine nachträgliche ordentliche Veranlagung zuguns-
ten oder zuungunsten der steuerpflichtigen Person verlangen.

Art.  88 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)

1 Dem Schuldner der steuerbaren Leistungen obliegen die Pflichten gemäss 
Artikel 76 Abs.1 und 3, und er erhält eine Bezugsprovision. Artikel. 76 Abs. 
4 gilt sinngemäss.
2 Er ist ausserdem verpflichtet, die anteilsmässigen Steuern auf im Ausland 
ausgeübten Mitarbeiteroptionen zu entrichten. Der Arbeitgeber schuldet die 
anteilsmässige Steuer auch dann, wenn der geldwerte Vorteil von einer aus-
ländischen Konzerngesellschaft ausgerichtet wird.

Art.  89

Aufgehoben

Art.  170a (neu)

Notwendige Vertretung
1 Die Steuerbehörden können von einer steuerpflichtigen Person mit Wohn-
sitz oder Sitz im Ausland verlangen, dass sie einen Vertreter in der Schweiz 
bezeichnet.
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2 Personen, die nach Artikel 87a eine nachträgliche ordentliche Veranlagung 
beantragen, müssen die erforderlichen Unterlagen einreichen und eine Zustel-
ladresse in  der  Schweiz bezeichnen.  Wird keine Zustelladresse  bezeichnet 
oder  verliert  die  Zustelladresse  während  des  Veranlagungsverfahrens  ihre 
Gültigkeit, so gewährt die zuständige Behörde der steuerpflichtigen Person 
eine angemessene  Frist  für  die Bezeichnung einer  gültigen Zustelladresse. 
Läuft diese Frist unbenutzt ab, so tritt die Quellensteuer an die Stelle der im 
ordentlichen Verfahren  zu veranlagenden Steuer  auf  dem Erwerbseinkom-
men. 

Art.  170b (neu)

Abrechnung
1 Die  Kantonale  Steuerverwaltung  erstellt  jedes  Jahr  die  Abrechnung  der 
Bundes-, Kantons-, Gemeinde- und Pfarreianteile.
2 Sie teilt den vom Schuldner der steuerbaren Leistung bezahlten Betrag nach 
Abzug der direkten Bundessteuer unter Kanton, Gemeinde und Pfarrei bezie-
hungsweise Kirchgemeinde auf.

Art.  171 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu)

1 Die steuerpflichtige Person kann von der Veranlagungsbehörde bis am 31. 
März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres eine Verfü-
gung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen, wenn sie:

a) (neu) mit dem Quellensteuerabzug gemäss Bescheinigung nach Artikel 
76 Abs. 1 Bst. d oder 88 Abs.1 nicht einverstanden ist; oder

b) (neu) die Bescheinigung nach Artikel 76 Abs. 1 Bst. d oder 88 Abs. 1 
vom Arbeitgeber nicht erhalten hat.

2 Der Schuldner der steuerbaren Leistung kann von der Veranlagungsbehörde 
bis am 31. März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres 
eine Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen.
3 Er bleibt bis zum rechtskräftigen Entscheid verpflichtet, die Quellensteuer 
zu erheben.

Art.  172 Abs. 3 (neu)

3 Die steuerpflichtige Person kann von der Veranlagungsbehörde zur Nach-
zahlung der  von ihr geschuldeten Quellensteuer  verpflichtet  werden,  wenn 
die ausbezahlte steuerbare Leistung nicht oder nicht vollständig um die Quel-
lensteuer gekürzt wurde und ein Nachbezug beim Schuldner der steuerbaren 
Leistung nicht möglich ist.
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II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Artikel 62. Abs. 3 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.

[Signaturen]
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